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pflichtwidrig dient, wird mit Gefängnis nicht unter drei 
Monaten bestraft.

(2) Handelt derselbe im Einverständnisse mit der 
Gegenpartei zum Nachteile seiner Partei, so tritt Zucht
hausstrafe bis zu fünf Jahren ein.

Verleitung Untergebener zu Straftaten 
§ 357

(1) Ein Amtsvorgesetzter, welcher seine Untergebenen 
zu einer strafbaren Handlung im Amte vorsätzlich ver
leitet oder zu verleiten unternimmt, oder eine solche 
strafbare Handlung seiner Untergebenen wissentlich ge
schehen läßt, hat die auf diese strafbare Handlung an
gedrohte Strafe verwirkt.

(2) Dieselbe Bestimmung findet auf einen Beamten 
Anwendung, welchem eine Aufsicht oder Kontrolle 
über фе Amtsgeschäfte eines anderen Beamten über
tragen ist, sofern die von diesem letzteren Beamten 
begangene strafbare Handlung die zur Aufsicht oder 
Kontrolle gehörenden Geschäfte betrifft.

Nebenstrafen 
§ 358

Neben der nach Vorschrift der §§ 331, 339 bis 341, 352 
bis 355 und 357 erkannten Gefängnisstrafe kann auf Ver
lust der Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter 
auf die Dauer von einem bis zu fünf Jahren erkannt 
werden.


